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GreenGov veröffentlicht thematische Übersichten zur Klimaverträglichkeit von Infrastrukturen und zum Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigung“ (Englisch: Do Not Significant Harm)
Das Interreg-Europe-GreenGov-Projekt unterstützt regionale Behörden in Europa bei der Umsetzung der EU-Anforderungen an nachhaltige Aktivitäten (EU-Taxonomie) sowie bei der Einführung nachhaltiger Finanzierungssysteme. Im Rahmen des Projekts wurden zwei thematische Übersichten für regionale Behörden zu den Themen „Klimaverträglichkeit von Infrastrukturen” und „keine erheblichen Beeinträchtigungen” veröffentlicht.

Die thematischen Berichte geben einen Überblick über die Themen, die im ersten Jahr des GreenGov-Projekts im Mittelpunkt des Wissensaustausches zwischen den Projektpartnern standen: die Umsetzung des Grundsatzes „Keine erheblichen Beeinträchtigungen“ sowie die Klimaverträglichkeitsprüfung von Infrastrukturinvestitionen und sind auf der GreenGov Webseite verfügbar (Klimaverträglichkeit von Infrastrukturen und Grundsatz „Keine erhebliche Beeinträchtigungen“).
Die Kurzdossiers fassen die wichtigsten Informationen zu den regulatorischen Vorgaben, den Herausforderungen für regionale Behörden bei deren Umsetzung sowie den möglichen Maßnahmen zu deren Bewältigung zusammen. 
Diese Kurzdossiers sind Teil einer umfassenderen Reihe von Leitfäden, mit denen das GreenGov-Konsortium den Kapazitätsaufbau in den regionalen Behörden Europas unterstützt. 



Die Klimaverträglichkeitsprüfung von Infrastrukturen
Das Verfahren zur Klimaverträglichkeitsprüfung von Infrastrukturen integriert Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels sowie zur Anpassung an dessen Folgen in die Entwicklung und Planung von Infrastrukturvorhaben. Das Ziel besteht darin, dass Projekte die Treibhausgasemissionen reduzieren und gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels, wie beispielsweise Überschwemmungen, Hitzewellen, Stürme und ein steigender Meeresspiegel, widerstandsfähig bleiben. Der thematische Bericht bietet einen umfassenden Überblick über den Rechtsrahmen sowie die beiden Säulen des Klimaschutzprozesses (Minderung und Anpassung) und erläutert, welche Vorhaben gemäß der Definition der Europäischen Kommission als Infrastruktur gelten.
Wichtigste Punkte des Berichts: 
· Zweisäule Prüfung zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz) und zur Klimaanpassung (Klimaresilienz), bestehend aus einer Screening-Phase und einer detaillierten Bewertungsphase, um das Verfahren zur Sicherung der Klimaverträglichkeit wirksam und verhaltensmäßig umzusetzen. 
· Anwendungsbereich des Verfahrens: von Verkehr und Netzinfrastrukturen bis hin zu Wasser, Energie- und Abfallanlagen, Gebäuden und naturbasierter Infrastruktur. 
· Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einführung dieses neuen Verfahrens, wie z.B. das Bewusstsein für die Relevanz der Auswirkungen des Klimawandels, technische Komplexität und Mangel an zugänglichen Klimadaten, Mangel an qualifiziertem Personal und zertifizierten Experten. 
· Vorgeschlagene Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen, wie z. B. Sensibilisierungskampagnen, Schulungen, Zertifizierungsmöglichkeiten und Kapazitätsaufbau für öffentliche Verwaltungen, Vorschläge zur Verbesserung der Governance.



Das Prinzip keine erhebliche Beeinträchtigung – (Englisch: Do Not Significant Harm, Kurzform DNSH) 
Das DNSH-Prinzip ist in der EU-Taxonomie-Verordnung verankert und stellt sicher, dass Investitionen und öffentliche Mittel keinen erheblichen Schaden für Umweltziele wie Klimaschutz und- Anpassung, Schutz der biologischen Vielfalt, Vermeidung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wassernutzung und Kreislaufwirtschaft verursachen.
Da europäische Fonds wie die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) und die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) in ihren Programmen für den Zeitraum 2021–2027 die Einhaltung des DNSH-Prinzips vorschreiben, hat sich das GreenGov-Projekt zum Ziel gesetzt, Behörden und Begünstigte von Fördermittel dabei zu unterstützen, diese Anforderung in eine Chance für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu verwandeln.  
Wichtigste Punkte des Berichts:
· Grundlegende Definition des Begriffs „erhebliche Beeinträchtigung“;
· Fokus auf die Umsetzung des Grundsatzes als „horizontaler Grundsatz“ in den europäischen Fonds;
· Herausforderungen bezüglich der Sensibilisierung, Methodik und Governance bei der Umsetzung des DNSH-Grundsatzes. Auf allgemeiner Ebene wird die uneinheitliche Umsetzung des Grundsatzes in Europa und sogar innerhalb einzelner Länder oder zwischen verschiedenen Fonds hervorgehoben, das Fehlen gemeinsamer Leitlinien sowie die Notwendigkeit einer Änderung der Denkweise und Praxis sowohl bei den Verwaltungsbehörden als auch bei den Begünstigten hervorgehoben;
· Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen, wie z. B. Unterstützungsmaßnahmen für Begünstigte und politische Empfehlungen für Verwaltungsbehörden.
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